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lungert eingesetzt 
werden können bzw. der 
Betreffende gegen sich 
selbst einsetzen kann, 
durch die "Zuführungs- 
kräfte"

- als Sicherheitsmaß
nahme beim Betreten von 
gesondert geschützten 
Bereichen/Diens tstel len 
usw. auf der Grundlage 
von Betreteordnungen 
durch Sicherungs- bzw. 
Bewachungsk räfte

als Sicherheitsmaßnahme 
beim Betreten von gesondert 
geschützten Bereichen/ 
Dienststel len usw. auf 
der Grundlage von Betre
teordnungen durch Siche
rungs- und Bewachungs
kräfte

bei Einl ieferung in den 
Gewahrsam gemäß § 15 
VP-Gesetz

kräfte bei Wider
standshandlungen einge
setzt werden können 
bzw. der Betreffende 
gegen sich selbst ein
setzen kann

als Sicherheitsmaßnahme 
beim Betreten von ge
sondert geschützten 
Be reichen/Diens ts tel len 
usw. auf der Grundlage 
von Betreteordnungen 
durch Sicherungs- und 
Bewachungsk räf te

körperl iche Unter- -  keine körperl iche Unter- 
iuchungen/erkennungs- suchung gestattet 
dienst l iche Maßnah-
'sn -  Maßnahmen zur Blutal

koholbest immung und 
e rkennungsd iens t l iehe 
Maßnahmen sind ge
stattet (§ 44 (4) StPO)

- keine körperl iche Unter- -  keine körperl iche
suchung gestattet Untersuchung gestattet

-  keine erkennungsdienst- -  Maßnahmen zur Blut-
l ichen Maßnahmen ge- аlkoholbest immung
stattet und erkennungsdienst

l iche Maßnahmen sind
- Maßnahmen zur Blutalko- gestattet

holbest immung sind nur
im Zusammenhang und als 
Voraussetzung für Gewahr
sam gemäß § 15 VP-Gesetz 
gestattet

CD

CJ'
СЮ

W
S

 JH
S

 oO
O

l - 258/88 
} 

B
S

tU
 

j 
458


